
Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr
2023

Sachverhalt:
Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Appen ist der Bürgermeister
verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über-
und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 5.000, -- € kann der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die
Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2023 belaufen sich auf
insgesamt 18.650,89 €.

Stellungnahme der Verwaltung:
Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Appen
beigefügt.

Finanzierung:
Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
können vorläufig nur durch Mehrerträge/-einzahlungen oder Minderaufwendungen/-
auszahlungen in anderen Bereichen sichergestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Vorlage Nr.: 1799/2023/APP/BV

Fachbereich: Finanzen Datum: 20.07.2023

Bearbeiter: Ramcke AZ: 3/904-490

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 12.09.2023 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 19.09.2023 öffentlich



Beschlussvorschlag:
Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im 1.Halbjahr
2023 geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen der Gemeinde Appen wird zur Kenntnis genommen.

__________________

Anlagen:
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1.Halbjahr 2023


